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Vorwort

Als Diakonie in Deutschland befinden wir uns im euro-
päischen Binnenmarkt. Zugleich sind wir Teil des euro-
päischen Sozialmodells, das in seinen unterschiedli-
chen Ausprägungen eines zum zentralen Gegenstand 
hat: die Schaffung und Aufrechterhaltung eines effekti-
ven Sozialschutzes. Dazu lässt sich die flächende-
ckende Versorgung mit Dienstleistungen der sozialen 
Daseinsvorsorge zählen. Sie ist ein zentrales Gut des 
sozialstaatlichen Konsenses in Deutschland. Die 
Rahmen bedingungen für die soziale Daseinsvorsorge 
und damit für diakonische Unternehmen und Dienste 
werden schließlich durch europäische Richtlinien und 
Verordnungen mitbestimmt.

Es ist eine unserer politischen Forderungen, dass der 
europäische Binnenmarkt gerade auch mit seinem 
Wett  bewerbsrecht die soziale Infrastruktur nicht behin-
dert und ihr zukunftstaugliche Handlungsspielräume 
belässt. 

In dieser gemeinsamen Orientierungshilfe von Diakonie 
und Caritas, die wir jeweils in unseren Verbänden ver-
öffentlichen, finden sich zahlreiche Hinweise, wie 
Anbieter von sozialen Diensten mit dem häufig schwer 
auszulegenden Beihilfenrecht umgehen können. Einem 
Recht, das für einen ausgeglichenen Wettbewerb zwi-
schen Akteuren sorgen soll, die auf einem Markt tätig 
sind.

Dabei sollte es Ziel bleiben, dass die qualitativ hoch-
wertige und flächendeckende Versorgung der Men-
schen mit sozialen Diensten gesichert ist. Staatliche 
Mittel können dazu beitragen. Dann kann das Beihil-
fenrecht auch für diakonische Unternehmen relevant 
werden. Es spielt plötzlich eine Rolle, ob eine Obdach-
losenunterkunft als eine nichtwirtschaftliche oder wirt-
schaftliche Tätigkeit zu werten ist oder ein lokal im 
ländlichen Raum angesiedeltes Krankenhaus den 
grenzüberschreitenden Handel beeinträchtigen könnte.

Um solche und weitere Fragen besser einordnen zu 
können, legen wir diese gemeinsame Orientierungshilfe 
vor und setzen uns politisch dafür ein, dass das Beihil-
fenrecht transparent und nachvollziehbar begründet 
durch die öffentlichen Stellen angewendet wird. 

Ebenso muss das bestehende Spannungsverhältnis 
zwischen dem europäischen Binnenmarkt mit seinem 
Wettbewerbsrecht und dem Ziel eines umfassenden 
Sozialschutzes austariert werden. 

So ist es für diakonische Unternehmen auch im Rah-
men des Beihilfenrechts unabdingbar, sozial gestal-
tend zu wirken. In dieser Orientierungshilfe finden sich 
dafür einige Beispiele.

Gemeinsam mit den weiteren Verbänden der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) positionieren wir uns gegenüber der EU-
Kommission beispielsweise für eine Änderung der 
DAWI-De minimis-Verordnung sowie für eine Anpas-
sung der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung 
(AGVO), damit soziale Infrastruktur verbesserte Rah-
menbedingungen erhält. 

Zahlreiche vertraglich verankerte soziale Prinzipien und 
Rechte der EU sind auch dem Binnenmarkt vorgege-
ben und sollten bei der Weiterentwicklung des Beihil-
fenrechts mitgedacht werden. 

Ich wünsche Ihnen eine fachlich anregende Lektüre.

Maria Loheide 
Vorständin Sozialpolitik

Hinweis:  Dies ist eine gemeinsame Orientierungshilfe von Diakonie Deutschland und dem Deutschen Caritasverband. 
Der nachfolgende Text wurde von Philip Hagedorn DCV verfasst.



DIAKONIE TEXTE 07.2021
Einleitung

4

A. Einleitung

Diese Orientierungshilfe des Deutschen Caritasver-
bands und der Diakonie Deutschland richtet sich in 
erster Linie an Kolleginnen und Kollegen der Caritas 
und Diakonie in Deutschland, die mit öffentlichen För-
dermitteln in Berührung kommen oder grundsätzliches 
Interesse an dem Thema haben. Sie soll einen ersten 
und praxisnahen Überblick über das EU-Beihilfenrecht 
geben. Auf dieser Basis kann bei Bedarf eine weiter-
gehende externe juristische Beratung erfolgen.

Das EU-Beihilfenrecht mag in der Regel eher „lästig“ 
sein und teilweise gar zu Unsicherheiten führen. 
Gleichwohl muss es zur Verhinderung böser Überra-
schungen strikt beachtet werden. Es ist wichtig, recht-
zeitig auf etwaige Fallstricke aufmerksam zu werden 
und innerhalb der Organisationen darauf aufmerksam 
zu machen. 

Zunächst sollen einige „Einstiegsfragen“ die weitere 
Lektüre erleichtern. Hier greifen wir die nach unserer 
Erfahrung häufigsten Fragen und Probleme auf und 
verweisen gleich auf die Stellen, an denen diese im 
Text thematisiert werden (Teil B). Sodann gibt diese 
Orientierungshilfe eine Übersicht über die Tatbestands-
merkmale einer Beihilfe – sie soll so bei der Feststel-
lung helfen, ob im konkreten Einzelfall eine Beihilfe vor-
liegt (Teil C). Es wird im Anschluss auf mögliche 
Rechtsfolgen einer rechtswidrig gewährten Beihilfe ein-
gegangen (Teil D). Einen Schwerpunkt nimmt sodann 
Teil E ein, in dem verschiedene Möglichkeiten beihilfen-
rechtlicher Freistellungen beziehungsweise Ausnah-
men vorgestellt werden. Schließlich soll Teil F einen 
(nicht abschließenden) Überblick über „besondere“ 
Beihilfen geben. Hier werden insbesondere Beihilfen in 
den Blick genommen, die zur Bewältigung der Auswir-
kungen der Coronavirus-Pandemie gewährt werden.

Diese Schwerpunktsetzung beruht auf Erfahrungen mit 
Anfragen und Problemanzeigen von verschiedenen 
Stellen und Ebenen der Caritas und Diakonie innerhalb 
der letzten Jahre. Diese Erfahrung hat etwa gezeigt, 
dass es im Beihilfenrecht immer auf eine genaue Prü-
fung des Einzelfalls ankommt. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass trotz der Schwer-
punktsetzung in diesem Dokument viele Punkte und 

Fragestellungen nicht abschließend behandelt werden 
(können). Bei Unsicherheiten und erst recht im Falle 
einer „Beschwerde“ eines Wettbewerbers ist externe, 
anwaltliche Beratung und Begleitung ratsam – wenn 
nicht gar unerlässlich. 

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass sich das EU-Bei-
hilfenrecht stets weiterentwickelt. Aufgrund der Anfra-
gen und Problemanzeigen, die wir erhalten und die uns 
einen wichtigen Einblick in die Beihilfepraxis geben, 
setzen wir – die jeweiligen EU-Vertretungen der Caritas 
und Diakonie – uns fortlaufend dafür ein, dass insbe-
sondere die EU-sekundärrechtlichen Regelungen so 
gestaltet, geändert oder angepasst werden, dass eine 
unbürokratische und flexible Finanzierung der Arbeit 
der Verbände, Träger und Einrichtungen der Caritas 
und Diakonie in Deutschland erfolgen kann.

Um dies bestmöglich tun zu können, bitten wir Sie, 
Ihren jeweiligen Diözesan-Caritasverband oder diako-
nischen Landesverband sowie die jeweilige Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege oder 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege (BAGFW) einzubinden. Und dies insbesondere 
dann, wenn es Ihrer Einschätzung nach um eine Frage 
grundsätzlicher Bedeutung geht. Sie können dadurch 
argumentative und rechtliche Unterstützung erhalten, 
die in der Regel auch auf Erfahrungen aus ähnlich 
gelagerten Fällen beruhen. Zudem tragen solche Hin-
weise auch zur Sensibilisierung der Caritas und Diako-
nie für die abstrakte Problematik über den Einzelfall 
hinaus bei und erleichtern die Abstimmung der Ver-
bände untereinander. Schließlich führen Informationen 
aus der Praxis auch zu einer effektiveren Interessen-
vertretung auf europäischer und deutscher Ebene.

Trotz sorgfältiger Recherche und dem Bemühen, einen 
umfänglichen Überblick zu gewährleisten, bitten wir 
Sie um Verständnis, dass diese Orientierungshilfe kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit stellen kann und dass 
wir keine Haftung für die gerichtsfeste Richtigkeit die-
ser Orientierungshilfe übernehmen können.

Wenn Sie Fragen, Anregungen und Verbesserungsvor-
schläge haben, freuen wir uns über Ihr Feedback, 
gerne an stephanie.scholz@diakonie.de. 
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B. Einstiegsfragen

1 Im Folgenden ist häufig von Zuwendungen oder Förderungen die Rede. Diese stellen erst dann eine Beihilfe dar, wenn alle vorgestellten Tat-
bestandsmerkmale des Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllt sind. In diesem Fall werden im Folgenden Beihilfen auch als solche benannt.

Die folgenden Fragen sollen die Lektüre dieser Orien-
tierungshilfe ein wenig erleichtern und insbesondere 
dabei helfen, wo im Einzelfall das „Problem“ liegt oder 
Informationsbedarf besteht. Natürlich ist diese Aufstel-
lung nicht abschließend, dürfte aber einige der regel-
mäßig auftretenden Fragen umfassen.

• Warum ist es für das Beihilfenrecht wichtig zu wissen, 
ob eine Zuwendung1 von der öffentlichen Hand (Bund, 
Land, Kommune, EU) zur Verfügung gestellt wird?

Eine Beihilfe liegt nur dann vor, wenn diese mit staat-
lichen Finanzmitteln gewährt wird. Nur Zuwendungen, 
die unter direkter Mittelverwaltung der EU stehen, sind
ausgenommen. Mehr hierzu lesen Sie auf S. 6 und 18.

• Warum kommt es darauf an, wofür eine Förderung 
gewährt wird?

Die Leistung, die gefördert werden soll, ist möglicher-
weise eine „wirtschaftliche Tätigkeit“. Mehr hierzu 
lesen Sie auf Seite 6 ff.

Die Leistung, die gefördert werden soll, stellt möglicher-
weise eine sogenannte. Dienstleistung von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) dar. Für diese 
gelten Sonderregeln. Mehr hierzu lesen Sie auf Seite 
8 f. und 13 ff.

• Der Empfänger der Zuwendung ist gemeinnützig. 
Spielt das eine Rolle?

Nein, für die Frage, ob Beihilfenrecht zur Anwendung 
kommt, spielt die Gemeinnützigkeit keine Rolle. Mehr 
hierzu lesen Sie auf Seite 6.

• Was ist unter wirtschaftlicher Einheit zu verstehen, 
was ist ein „Verbundunternehmen“ und warum ist 
das wichtig?

Eine wirtschaftliche Einheit beziehungsweise ein Ver-
bundunternehmen (für KMU relevant) bilden mitunter 
auch rechtlich selbständige und getrennte Einheiten, 
wenn zwischen diesen Kontrollbeteiligungen und 
andere funktionelle, wirtschaftliche und institutionelle 
Verbindungen bestehen. Mehr hierzu lesen Sie auf 
Seite 7 f. und 12.

• Dient die Zuwendung einer Tätigkeit, die nur lokal/
regional angeboten wird?

Gehen von den Zuwendungen keinerlei – auch keine 
potentiellen – Auswirkungen auf den zwischenstaatli-
chen Wettbewerb und Handel aus, unterfallen sie nicht 
dem Beihilfenverbot. Eine beihilfenrechtliche Freistel-
lung ist dann nicht erforderlich. Mehr hierzu lesen Sie 
auf Seite 9 ff.

• Was bedeutet eigentlich „De-minimis“ und warum ist 
das relevant?

„De-minimis“-Beihilfen sind Zuwendungen, die zwar die 
Voraussetzungen einer Beihilfe nach Art. 107 Abs. 1 
AEUV erfüllen, jedoch unter einem bestimmten Schwel-
lenwert (200.000,– EUR bzw. bei DAWI-De-minimis 
500.000,– EUR) liegen und deshalb in der Regel nicht 
bei der EU-Kommission angemeldet werden müssen. 
Mehr hierzu lesen Sie ab Seite 12 ff.
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C. Die Tatbestandsmerkmale des Art. 107 Abs. 1 
AEUV2

2 AEUV = Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF.
3 Im Folgenden ist häufig von Zuwendungen oder Förderungen die Rede. Diese stellen erst dann eine Beihilfe dar, wenn alle vorgestellten Tatbe-

standsmerkmale des Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllt sind. In diesem Fall werden im Folgenden Beihilfen auch als solche benannt.
4 EuGH, Entscheidung vom 28.3.2019, – Az. C-405/16 P, Rn. 49 ff. – Deutschland/Kommission (EEG). 
5 Bekanntmachung der EU-Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe i.S.d. Art. 107 Abs. 1 AEUV vom 19.7.2016, (https://eur-lex.europa.

eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DE), im Folgenden: Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 60.
6 Vgl. auch unten, Teil E. II., (EU-)Fördermittel als Beihilfen, S. 18.
7 EuGH, Entscheidung vom 6.11.2018 – Az. C-622/16 P bis C-624/16 P, Rz. 103 ff.
8 Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 13.
9 Vgl. Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 9.
10 Beschluss der EU-Kommission C(2017) 7686 final, vom 23.11.2017, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271227/271227_194661

1_57_4.pdf.

Art. 107 AEUV enthält das sogenannte Beihilfenverbot: 
Zum Schutz vor Wettbewerbsverzerrungen im europäi-
schen Binnenmarkt sind staatliche Beihilfen an Unter-
nehmen oder Produktionszweige grundsätzlich unter-
sagt, solange sie von der Kommission nicht erlaubt 
wurden. Unter das Beihilfenverbot fallen staatliche Zuwen-
dungen3 oder vergleichbare Vorteile (z.B. Bürgschaften, 
Sachleistungen, Kaufpreisverzicht), sofern sie die vier 
nachfolgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllen:

1. Sie werden aus staatlichen Mitteln gewährt.

2. Empfänger ist ein Unternehmen im beihilfenrechtli-
chen Sinne.

3. Es werden bestimmte Unternehmen begünstigt 
(„selektive Begünstigung“). 

4. Die gewährten Vorteile haben potentielle Auswirkun-
gen auf den Wettbewerb und den Handel zwischen 
den Mitgliedstaaten.

I. Staatliche Mittel

Unter das Beihilfenverbot fallen nur solche Vorteile, die 
unmittelbar oder mittelbar aus „staatlichen Mitteln“ 
gewährt wurden. Dies ist der Fall, wenn die Zuwendung 

„dem Staat zurechenbar“ ist, das heißt öffentliche Stel-
len beherrschenden Einfluss auf diejenige Einrichtung 
haben, die für die Begünstigung verantwortlich ist.4 

Praxisbeispiel: Zuwendungen durch eine Stiftung 
als staatliche Mittel
Eine Stiftung gewährt gemäß ihrem satzungsmäßigen 
Zweck unter anderem Mittel zur Förderung der gemein-
nützigen Arbeit der Freien Wohlfahrt. Der Stiftungs-
vorstand wird vom zuständigen Ministerium ernannt 
und teilweise auch personell direkt von diesem gestellt. 
Der Haushaltsplan der Stiftung bedarf der Genehmi-
gung des Ministeriums. Unabhängig von der Finanzie-
rung und der Rechtsform der Stiftung handelt es sich 
deshalb um „staatliche Mittel“. 

Das Tatbestandsmerkmal ist auch dann erfüllt, wenn 
es sich um Mittel aus dem EU-Haushalt handelt, „die 
Verwendung dieser Mittel aber im Ermessen der natio-
nalen Behörden liegt (insbesondere die Auswahl der 
Beihilfeempfänger)“5, das heißt im Rahmen einer „geteil-
ten Mittelverwaltung“. Nur wenn diese Mittel unmittelbar 
von einem Organ der EU vergeben werden („direkte 
Mittelverwaltung“), handelt es sich nicht um staatliche 
Mittel im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV.6

II. Unternehmen (wirtschaftliche Tätigkeit)

Der Begriff des „Unternehmens“ umfasst jede eine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübende Einheit („funktionaler 
Unternehmensbegriff“).

1. Wirtschaftliche Tätigkeit

Eine wirtschaftliche Tätigkeit liegt vor, wenn Waren oder 
Dienstleistungen – in der Regel gegen ein Entgelt oder 
sonstige Gegenleistung – auf einem (potentiellen) 
Markt angeboten werden.7 Ob es einen solchen Markt 
gibt, hängt daher auch davon ab, wie die in Rede ste-
hende Tätigkeit im betreffenden Mitgliedstaat organi-
siert ist: „Dienstleistungen, die heute keine wirtschaft-
liche Tätigkeit darstellen, könnten sich dazu entwickeln 
und umgekehrt.“8 Auf die Rechtsform (z.B. gGmbH, 
e. V., Stiftung) oder den Zweck (Gewinnerzielungsab-
sicht oder Gemeinnützigkeit) kommt es nicht an.9

Praxisbeispiel: Soziale Dienstleistungen deutscher 
Wohlfahrtsverbände (SA.42268 und SA.42877)10

Die EU-Kommission geht bei sozialen Dienstleistungen 
der Wohlfahrtspflege in Deutschland davon aus, dass 
Leistungen der „Langzeitpflege, Betrieb von Kinder-
tagesstätten, Beratung von Drogenabhängigen sowie 
die Unterstützung für ältere Menschen und Menschen 
mit Behinderungen“ in vielen Fällen wirtschaftliche 
Tätigkeiten darstellen, da für diese in der Regel ein Markt 
mit verschiedenen Wettbewerbern existiert. Als nicht-
wirtschaftliche Tätigkeiten versteht die EU-Kommis-
sion regelmäßig etwa den „Betrieb von Einrichtungen, 
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in denen Obdachlose sich aufwärmen bzw. übernach-
ten können, sowie die Unterstützung von Migranten.“

Allerdings gilt für den Bereich der öffentlichen Bildungs-
einrichtungen (Kindertagesstätten, (Grund-)Schulen 
etc.), dass nur dann von einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
auszugehen ist, wenn ein wesentlicher Teil der tatsäch-
lichen Kosten des Betriebs der in Rede stehenden Ein-
richtung nicht von staatlicher, sondern privater Seite 
(etwa den Eltern) getragen wird. Nur wenn dieser Bei-
trag sehr gering ist und somit die Gegenleistung ledig-
lich „symbolischen Charakter“ hat, liegt eine nicht-wirt-
schaftliche Tätigkeit vor.11

Praxisbeispiel: Förderung eines privaten Kinder-
gartens in Norwegen (Private Barnehagers Lands-
forbund)12

Im Jahr 2008 entschied der EFTA-Gerichtshof für 
Norwegen, dass ein privater Kindergarten, der unter 
anderem der gesellschaftlich wichtigen Befriedigung 
der Nachfrage nach Kindergartenplätzen dient und 
seine Kosten zu 80 Prozent aus öffentlichen Mitteln 
deckt, keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 

Entscheidend ist nicht, ob wohlfahrtspflegerische oder 
kirchliche Zwecke verfolgt werden, sondern ob die 
jeweiligen Tätigkeiten auch im Wettbewerb erbracht 
werden können.

Praxisbeispiel: Steuerbefreiungen für eine Schule 
in katholischer Trägerschaft in Spanien (Congre-
gación de Escuelas Pías)13

Aufgrund eines Abkommens zwischen Spanien und 
dem Heiligen Stuhl erhält die katholische Kirche in 
Spanien verschiedene Steuerbefreiungen; in einem 
konkreten Fall für den Bau einer Aula einer Schule in 
katholischer Trägerschaft. Diese Aula wird für staat-
lich reglementierten Primar- und Sekundarunterricht 
genutzt, der vollständig mit öffentlichen Mitteln finan-
ziert wird. Zudem findet dort aber auch außerschuli-
scher Unterricht statt, für den gesonderte Gebühren 
erhoben werden. Der EuGH hat entschieden, dass 
der letztere, nicht vom spanischen Staat finanzierte 
Unterricht eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt und 
die entsprechende Steuerbefreiung somit – vorbehalt-
lich des Vorliegens der übrigen Tatbestandsmerk-
male – unter das Beihilfenverbot fällt.

Im Einzelfall kann eine wirtschaftliche Tätigkeit verneint 
werden, wenn diese als Annex- oder Nebentätigkeit mit 

11 S.a. Bartosch in Bartosch, EU-Beihilferecht, 3. Auflage 2020, A. Einleitung, Rn. 43; Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 29.
12 EFTA, Entscheidung vom 21.2.2008 – Az. E-5/07, Rz. 82 f.
13 EuGH, Entscheidung vom 27.6.2017 – Az. C-74/16, s.a. Pressemitteilung hierzu, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/

pdf/2017-06/cp170071de.pdf. 
14 Vgl. Wagner/Lemmonier, „Zwischen wirtschaftlichem und staatlichem Charakter – Neben- und Annextätigkeiten des Staates im EU-Beihilfe-

recht“, EuZW 2021, 45 sowie Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 207.
15 Beschluss der EU-Kommission vom 27.6.2007 N 558/2205, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/202027/202027_695590_46_1.

pdf (in englischer Sprache). 
16 Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 11.

der Erbringung einer nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit in 
einem engen, untrennbaren Zusammenhang steht. Ent-
scheidend dürfte hierfür sein, dass die nicht-wirtschaft-
liche Tätigkeit im Vordergrund steht und die wirtschaft-
liche Tätigkeit lediglich eine unterstützende Funktion 
hat.14 Aus dem Bereich der sozialen Dienstleistungen 
gibt es hierfür aber kaum Beispiele, die bereits Gegen-
stand einer Entscheidung der EU-Kommission oder der 
(europäischen) Gerichte waren. 

Praxisbeispiel: Die Förderung von Behinderten-
werkstätten in Polen (N 558/2005)15

Die Betreiber von Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen in Polen haben hierfür staatliche 
Unterstützungsleistungen bekommen. In den Werk-
stätten werden neben der sozialen, therapeutischen 
und medizinischen Betreuung sowie der Berufsausbil-
dung auch Produkte produziert und verkauft, sowie 
Dienstleistungen erbracht. Die EU-Kommission hat 
im Jahr 2007 das Vorliegen einer Beihilfe verneint: 
Die Entgeltlichkeit der von den betreuten Menschen 
erbrachten Leistungen und hergestellten Produkte 
hatte eine gänzlich untergeordnete wirtschaftliche 
Bedeutung und stand in untrennbarem funktionalem 
Zusammenhang mit dem Zweck der Einrichtung, diese 
Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

2. (wirtschaftlich tätige) Einheit

Für die Caritas und die Diakonie ist von besonderer 
Bedeutung, dass auch mehrere getrennte rechtliche 
Einrichtungen als „wirtschaftliche Einheit“ und somit 
als Unternehmen im beihilfenrechtlichen Sinne ange-
sehen werden können. Dies ist dann der Fall, wenn 
Kontrollbedingungen und vergleichbare wirtschaftliche 
und institutionelle Verbindungen zwischen den jeweili-
gen Einheiten oder Gesellschaften bestehen.16 Der 
EuGH hat in einer Entscheidung aus dem Jahre 2010 
eine solche Verbindung mit unter anderem folgender 
Begründung bejaht: 

Der Umstand, dass Mitglieder des Verwaltungsaus-
schusses und des Aufsichtsgremiums des Gebildes in 
die entsprechenden Organe der kontrollierten Gesell-
schaft berufen werden, kann nämlich zum einen von der 
Möglichkeit zeugen, dass — über eine bloße Kapitalan-
lage eines Investors hinaus — Kontroll- und Impuls-
funktionen sowie solche der finanziellen Unterstützung 
ausgeübt werden, und zum anderen zeigen, dass insti-
tutionelle und funktionelle Verbindungen zwischen einem 
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Gebilde, das Kontrollbeteiligungen an einer Gesellschaft 
hält, und der kontrollierten Gesellschaft bestehen.17 

Für die Freie Wohlfahrtspflege in Deutschland bedeutet 
das, dass mitunter rechtlich unabhängige Einrichtun-
gen und Träger, die über ihre jeweilige Satzung eng mit 
einem Orts- oder Regionalverband verbunden sind, als 
eine wirtschaftliche Einheit gelten. 

Praxisbeispiel: Der Deutsche Alpenverein (DAV) 
als eine wirtschaftliche Einheit (OVG Berlin/Brand-
burg, Entscheidung vom 18.12.2017 – Az. OVG B 
3.17)18

Das Gericht geht davon aus, dass der Dachverband 
des DAV und seine Sektionen (die u.a. Kletterhallen 
betreiben), als eine wirtschaftliche Einheit zu sehen 
sind. Das OVG begründet seine Entscheidung unter 
anderem damit, dass die jeweiligen Satzungen der 
rechtlich getrennten Vereine enge Verbindungen 
(Kontrolle des Dachverbands, Abfluss eines Teils der 
Mitgliedsbeiträge, Möglichkeit des Ausschlusses von 
Sektionen aus dem DAV etc.) aufweisen.

Die Bestimmung der wirtschaftlich tätigen Einheit im 
Rahmen der Prüfung des Tatbestandsmerkmals des 
Unternehmens ist insbesondere wichtig, wenn es um 
Freistellungen nach Maßgabe der AGVO oder einer 
 De-minimis-Verordnung geht.19

Grundsätzlich lassen sich bei der Subsumtion des Tat-
bestandsmerkmals des „Unternehmens“ oft keine pau-
schalen Aussagen treffen, sondern bedarf es einer 
sorgfältigen Prüfung des Einzelfalls.

3. Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse (DAWI)

Auch gemeinwirtschaftliche Tätigkeiten, sogenannte 
„Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse“ („DAWI“), sind wirtschaftliche Tätigkeiten im 
Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV. Allerdings gibt es – 
anders als bei „sonstigen“ wirtschaftlichen Tätigkeiten 
– bei einer beihilferelevanten Förderung von DAWI ver-
schiedene Möglichkeiten, diese rechtmäßig zu gewäh-
ren.20 Insbesondere gilt das Beihilfenverbot für Unter-
nehmen, die mit DAWI betraut wurden, nur insoweit, 
wie die Anwendung des Beihilfenrechts nicht die Erfül-

17 EuGH, Entscheidung vom 16.12.2010 – Az. C-480/09, Rz. 51.
18 OVG Berlin/Brandburg, Entscheidung vom 18.12.2017 – Az. OVG B 3.17, Rz. 25 f.
19 Dazu unten, Teil E. II. und III. S. 12 ff.
20 Dazu unten, Teil E. II. und III. S. 12 ff.
21 Mitteilung der EU-Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der EU auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienst-

leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vom 11.1.2012, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52012XC0111(02)&from=DE), Rz. 46.

22 Leitfaden zur Anwendung der Vorschriften der Europäischen Union über staatliche. Beihilfen, öffentliche Aufträge und den Binnenmarkt auf 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und insbesondere auf Sozialdienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse vom 29.4.2013 sog. „DAWI-Leitfaden“, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procure-
ment_de.pdf, Frage 2, S. 20.

23 Die Feststellung der Marktüblichkeit wird auch „Private-Investor-Test“ genannt. Vgl. von Wallenberg/Schütte in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das 
Recht der Europäischen Union, 71. EL August 2020, Art. 107, Rn. 52.

24 Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 68.

lung der diesen Einrichtungen übertragenen besonde-
ren Aufgaben rechtlich oder tatsächlich verhindert (Art. 
106 Abs. 2 AEUV).

Welche Dienste als DAWI anzusehen sind, müssen in 
erster Linie die Mitgliedstaaten selbst definieren. Die 
EU-Kommission beschränkt sich auf die Kontrolle, ob 
den Mitgliedstaaten bei dieser Festlegung ein offen-
kundiger Fehler unterlaufen ist.21 Anerkannt ist, dass es 
sich um „wirtschaftliche Tätigkeiten“ handelt, „die dem 
Allgemeinwohl dienen und ohne staatliche Eingriffe am 
Markt überhaupt nicht oder in Bezug auf Qualität, 
Sicherheit, Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung oder uni-
versaler Zugang nur zu anderen Standards durchge-
führt würden.“22 Wirtschaftlich im Wettbewerb ste-
hende Leistungen der Diakonie und der Caritas dürften 
in der Regel als DAWI anzusehen sein. 

III. Selektive Begünstigung und Ausgleichs-
leistungen für DAWI nach den Vorgaben der 
 Altmark-Trans-Entscheidung

Die Zuwendung stellt gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV eine 
selektive Begünstigung dar, wenn der Empfänger die 
Zuwendung unter normalen Marktbedingungen, das 
heißt ohne Eingreifen des Staates, nicht erhalten könnte. 

Die Feststellung einer Begünstigung, häufig auch als 
„Vorteil“ bezeichnet, ist die finanzielle Besserstellung 
des Unternehmens nach Erhalt der Zuwendung im Ver-
gleich zu vorher. Eine Begünstigung liegt nur dann vor, 
wenn für diese Zuwendung keine marktübliche Gegen-
leistung von Seiten des Begünstigten erbracht wird.23

Eine Begünstigung ist auch dann gegeben, wenn der 
Empfänger von Kosten befreit wird, die mit seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit zwangsläufig verbunden sind.24 
So können auch Steuererleichterungen oder -befreiun-
gen, die nur bestimmten Akteuren gewährt werden, 
eine (selektive) Begünstigung darstellen.

Weiter gilt eine Begünstigung nur dann als selektiv, 
wenn gem. Art. 107 Abs. 1 AEUV eine Begünstigung 
nur „bestimmter Unternehmen oder Produktions-
zweige“ vorliegt. Maßnahmen von „rein allgemeinem 
Charakter“ die nicht bestimmte Unternehmen oder 
Produktionszweige begünstigen, fallen nicht darunter. 
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Praxisbeispiel: Die Gewährung von Kurzarbeiter-
geld während der Coronavirus-Pandemie25

Zur wirtschaftlichen Bewältigung der Coronavirus-
Pandemie erhalten in Deutschland ungekündigte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeiter-
geld, wenn mindestens ein Drittel der Belegschaft 
von einem Arbeitsausfall betroffen ist.26 Hierbei han-
delt es sich nicht um eine selektive Begünstigung, 
sondern um eine allgemeine wirtschaftliche Maß-
nahme, die etwa die Arbeitskosten der gesamten 
Wirtschaft eines Mitgliedstaats senkt.27

In ganz bestimmten und seltenen Ausnahmefällen stellen 
staatliche Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaft-
liche Dienstleistungen – mangels Begünstigung – keine 
Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV dar. So 
wurde in der Altmark-Trans-Entscheidung28 klargestellt, 
dass ein Ausgleich für die Erbringung des (defizitären) 
ÖPNV keine Begünstigung (und somit keine  Beihilfe) 
darstellt, wenn die folgenden vier Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sind:

1. Das begünstigte Unternehmen muss tatsächlich mit 
der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 
(also einer DAWI) betraut sein und diese Verpflich-
tungen müssen klar definiert sein.

2. Die Parameter, anhand derer der Ausgleich berech-
net wird, sind zuvor objektiv und transparent aufzu-
stellen, um zu verhindern, dass der Ausgleich einen 
wirtschaftlichen Vorteil mit sich bringt, der das Unter-
nehmen, dem er gewährt wird, gegenüber konkurrie-
renden Unternehmen begünstigt.

3. Der Ausgleich darf nicht über das hinausgehen, was 
erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berück-
sichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines 
angemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Ver-
pflichtungen ganz oder teilweise zu decken.

4. Wenn die Wahl des Unternehmens, das mit der Erfül-
lung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut 
werden soll, im konkreten Fall nicht im Rahmen 
eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
erfolgt, das die Auswahl desjenigen Bewerbers 
ermöglicht, der diese Dienste zu den geringsten 

25 Ausführlich zu Beihilfen zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie s. Teil F. I., Beihilfen zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie, S. 17 f.
26 Vgl. BMAS, Fragen und Antworten zu Kurzarbeit und Qualifizierung, Teil B Frage 2: Für wen gilt der Anspruch auf Kurzarbeitergeld?, Stand: 

22.12.2020, https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/kug-faq-kurzarbeit-und-qualifizierung.pdf;jsessionid=3D1DDF4199A1520357
C2390B0E874526.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=6.

27 Holtmann, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, Münchener Kommentar zum Beihilfenrecht, 4. Aufl. 2021, Teil 6 (Coronabedingte Beihilfen), Rn. 114.
28 EuGH, Entscheidung vom 24.7.2003 – Az. C-280/00 (Altmark-Trans), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE-

LEX:62000CJ0280&from=DE.
29 Beschluss der Kommission über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 AEUV auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zuguns-

ten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von DAWI betraut sind, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32012D0021&from=de).

30 Verordnung Nr. 360/2012 (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:DE:PDF) vom 25.4.2012 über 
die Anwendung von Art. 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die DAWI erbringen.

31 S.u. Teil E. III. und IV., S. 12 ff.
32 Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 190.
33 Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 191.

Kosten für die Allgemeinheit erbringen kann, so ist 
die Höhe des erforderlichen Ausgleichs auf der 
Grundlage einer Analyse der Kosten zu bestimmen, 
die ein durchschnittliches, gut geführtes Unterneh-
men bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtun-
gen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und 
ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser 
Verpflichtungen zu berücksichtigen sind.

Entsprechend gelten bei der Erbringung einer DAWI, 
für die ein Ausgleich geleistet wird, der keine Begünsti-
gung und somit keine Beihilfe darstellt, strenge Regeln. 
Insbesondere das vierte Kriterium, die detaillierte Aus-
wahl des Begünstigten auf Grundlage einer Kostenana-
lyse, dürfte in der Regel bei Zuwendungen an die Freie 
Wohlfahrtspflege nicht erfüllt sein.

Nichtsdestotrotz ist eine beihilfenkonforme Zuwen-
dung für die Erbringung von DAWI möglich, etwa nach 
den Maßgaben des sogenannten „DAWI-Freistellungs-
beschlusses“29 der EU-Kommission oder der soge-
nannten „DAWI-De-minimis-Verordnung“,30 auf die hier 
an anderer Stelle eingegangen wird.31

IV. Auswirkung auf den Wettbewerb und Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten

Bei dem Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsverfäl-
schung beziehungsweise drohenden Wettbewerbsver-
fälschung und Auswirkung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten kommt es insbesondere darauf an, ob 
die Tätigkeit eine rein „lokale Tätigkeit“ ist, das heißt 
die Leistungen auf einem begrenzten geographischen 
Raum angeboten werden und dadurch kein Wettbe-
werber aus dem EU-Ausland – auch nicht potenziell – 
daran gehindert wird, auf demselben Markt aufzutreten. 

Es muss also nicht festgestellt werden, dass die Bei-
hilfe tatsächliche Auswirkungen auf den Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten hat, sondern lediglich, dass 
sie Auswirkungen auf den Handel haben könnte.32 Eine 
Zuwendung, durch die etwa ein örtliches Angebot auf-
rechterhalten oder ausgeweitet wird, kann dazu führen, 
dass es für Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten 
schwieriger wird, in den Markt einzutreten.33 Es kommt 
somit auch nicht darauf an, ob der Zuwendungsemp-
fänger selber grenzüberschreitend tätig ist.
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Allerdings dürfen Auswirkungen auf den Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten nicht bloß hypothetischer 
Natur sein oder vermutet werden. Vielmehr muss auf 
der Grundlage vorhersehbarer Auswirkungen der 
Zuwendung festgestellt werden, warum die gewährten 
Vorteile den Wettbewerb zu verfälschen drohen und 
warum sie Auswirkungen auf den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten haben könnten.34

Der neueren Beschlusspraxis der EU-Kommission fol-
gend, können die drei folgenden Parameter als Orien-
tierung für die Feststellung dienen, ob eine Auswirkung 
des Handels zwischen den Mitgliedstaaten vorliegt:35 

• Der Zuwendungsempfänger bietet Waren oder Dienst-
leistungen nur in einem geografisch begrenzten 
Gebiet an.

• Es ist unwahrscheinlich, dass Kunden aus anderen 
Mitgliedstaaten gewonnen werden.

• Es ist nicht davon auszugehen, dass die Zuwendung 
mehr als marginale Auswirkungen auf grenzüber-
schreitende Investitionen oder die Niederlassung von 
Unternehmen in anderen Mitgliedstaten haben wird.

Die folgenden Praxisbeispiele sollen spezifisch für Leis-
tungen der Freien Wohlfahrtspflege den Umgang mit 
dem Tatbestandsmerkmal der Auswirkung des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten verdeutlichen. Sie sollen 
zudem zeigen, dass bei diesem Tatbestandsmerkmal 
regelmäßig für Empfänger aus dem Bereich der Wohl-
fahrtspflege ein gewisser Prüfungsbedarf liegt, da, die 
drei o.g. Parameter zugrunde legend, ein nicht unerheb-
licher Teil der Tätigkeiten der Freien Wohlfahrtspflege 
sich auf rein lokale Sachverhalte beziehen dürfte.

Praxisbeispiel: Santa Casa da Misericórdia de 
Tomar, Portugal (SA.38920)36

Ein sozialer Dienstleister in Portugal erbringt soziale 
Dienstleistungen für ältere und behinderte Menschen 
sowie andere Langzeitpflegedienste, und zwar ledig-
lich im Gebiet der Stadt Tomar (ca. 130 km von der 
Grenze zu Spanien entfernt). Die EU-Kommission hat 
festgestellt, dass die öffentliche Unterstützung beim 
Bau einer 60 Betten umfassenden Einrichtung keine 
Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitglied-
staaten hat, da die von dem Dienstleister erbrachten 
Dienstleistungen rein lokaler Natur sind und nur inner-

34 Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 195.
35 Siehe hierfür auch Bekanntmachung zu Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rz. 196. Die europäische Rechtsprechung scheint diesem Prüfungsansatz zu 

folgen: vgl. EuG, Entscheidung vom 14.5.2019 – Az. T-728/17, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-728/17&language=DE.
36 Schreiben der EU-Kommission an die portugiesische Regierung C(2016) 5054 final, vom 9.8.2016 (https://ec.europa.eu/competition/state_

aid/cases/264975/264975_1780610_122_2.pdf), sowie Pressemitteilung der EU-Kommission mit weiteren Beispielen vom 21.9.2016 (https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_16_3141).

37 Vgl. EuG, Beschluss vom 11.8.2018 – Az. T-813/16.
38 OLG Stuttgart, Entscheidung vom 23.3.2017 – Az. 2 U 11/14, Rz. 79 ff, http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Ge-

richt=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=115be7964169efa64ec7e9e924e59530&nr=22151&pos=0&anz=2.
39 BGH, Entscheidung vom 24.3.2016 – Az. I ZR 263/14.
40 OLG Nürnberg, Entscheidung vom 21.11.2017 – Az. 3 U 134/17, Rz. 39 ff, https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-

BECKRS-B-2017-N-134725?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1.

halb eines begrenzten geografischen Gebiets ange-
boten werden und daher höchstwahrscheinlich keine 
Kunden aus anderen Mitgliedstaaten anziehen wer-
den. Die hiergegen von einem Wettbewerber gerich-
tete Nichtigkeitsklage blieb vor dem EuG erfolglos.37

Praxisbeispiel: Kreiskliniken Calw (OLG Stuttgart, 
Entscheidung vom 23.3.2017 – Az. 2 U 11/14)38

Die beklagten Krankenhäuser in Calw und Nagold 
waren vom Kreistag mit der Erbringung näher bezeich-
neter Versorgungsleistungen und Notfalldienste als 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse betraut worden und haben hierfür Zuwen-
dungen erhalten. Das Gericht hat (nach einer Revisi-
onsentscheidung des BGH39) eine Berufung des 
 Klägers unter anderem mit der Begründung zurück-
gewiesen, dass die öffentlichen Zuwendungen keine 
zwischenstaatlichen Auswirkungen hätten, da „das 
Angebots- und Leistungsspektrum der Krankenhäu-
ser sich im Bereich der Grund- und Regelversorgung 
überwiegend im Rahmen von Standardleistungen“ 
liege, die „lediglich lokale Anziehungskraft“ hätten.

Praxisbeispiel: Städtische Zuwendungen an ein 
Alten- und Pflegeheim (OLG Nürnberg, Entschei-
dung vom 21.11.2017 – Az. 3 U 134/17) 40

Eine im Eigentum der Stadt Regensburg befindliche 
Gesellschaft betreibt in Regensburg ein Altenheim. 
Schon seit Jahren gleicht die Stadt Verluste des 
Heims in regelmäßigen Abständen aus. In seiner 
Berufungsentscheidung bestätigte das OLG die Aus-
gangsentscheidung des LG, dass eine „Binnenmarkt-
relevanz“ aufgrund des „örtlich geprägten Einzugsge-
biets“, des Leistungsangebots, das „im Rahmen von 
Standardleistungen und mit anderen Unternehmen im 
Raum Regensburg vergleichbar“ sei sowie der Tatsa-
che, dass „eine grenzüberschreitende Nachfrage die-
ser Leistungen ist nicht ersichtlich“ sei, nicht vorliege.

4. Zwischenergebnis

Das Beihilfenverbot (Art. 107 Abs. 1 AEUV) ist weit zu 
verstehen und für manche unliebsame Überraschung 
gut. Gelangt man überschlägig zu dem Ergebnis, dass 
eine staatliche Zuwendung oder vergleichbare Begüns-
tigung alle vorgenannten Tatbestandsmerkmale erfüllt, 
ist eine nähere Prüfung zwingend. Insbesondere ist 
dann zu prüfen, ob eine beihilfenrechtliche Freistellung 
in Betracht kommt (dazu sogleich).
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D. Beschwerden im Beihilfenrecht und Rechts-
folgen einer europarechtswidrig gewährten 
Beihilfe

41 Vgl. von Wallenberg/Schütte in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 71. EL August 2020, Art. 108, Rn. 99 ff.
42 Verordnung (EU) 2015/1589 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1589&from=DE) vom 15.7.2015 über 

besondere Vorschriften für die Anwendung von Art. 108 AEUV. 
43 EuGH Urt. v. 20.3.1997 – C-24/95, Slg. 1997, I-1591, Rn. 25 – Alcan II; Karpenstein/Dingemann, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, Münchener 

Kommentar zum Beihilfenrecht, 4. Aufl. 2021, Teil 10 (Beihilfenrückforderung im deutschen Recht), Rn. 80 ff. 
44 BGH EuZW 2003, 444 (445 f.); BGH EuZW 2013, 754 (Rn. 34).

Beihilfen dürfen nicht gewährt werden, wenn sie von 
der EU-Kommission nicht zuvor genehmigt oder gene-
rell freigestellt worden sind (Art. 108 Abs. 3 AEUV – 
sog. „Durchführungsverbot“). Häufig wird die EU-Kom-
mission (und hier die zuständige Generaldirektion 
Wettbewerb) tätig, weil sich Wettbewerber aus dem In- 
und Ausland oder deren Interessenverbände bei ihr 
über rechtswidrige Beihilfen beschweren. Die EU-Kom-
mission richtet dann ein Auskunftsersuchen an die 
Regierung des betroffenen Mitgliedstaates, der die 
Beihilfe gewährt (in Deutschland ist das Bundeswirt-
schaftsministerium zuständig). In diesem Verfahrens-
schritt wird in der Regel auch dem betroffenen Beihil-
feempfänger die Möglichkeit zur Stellungnahme 
gegeben.41

Entscheidet die EU-Kommission im Rahmen dieses 
mehrstufigen Prüfverfahrens, dass keine rechtswidrige 
Beihilfe vorliegt, kann der Beschwerdeführer gegen 
diese Entscheidung der Kommission Klage vor dem 
Gericht der Europäischen Union erheben. Gelangt die 
Kommission hingegen zu dem Schluss, dass die Bei-
hilfe nicht genehmigt/freigestellt werden kann, muss 
sie als ultima ratio die Rückforderung der rechtswidrig 

gewährten Beihilfe anordnen (Art. 16 der Beihilfever-
fahrensverordnung).42 Diese Befugnis verjährt erst nach 
zehn Jahren (Art. 17 der Beihilfeverfahrensverordnung).

Wettbewerber können darüber hinaus die nationalen 
Gerichte wegen Verletzung des Durchführungsverbots 
anrufen. Sie können die Beendigung der Gewährung 
rechtswidriger Beihilfen und/oder deren Rückerstat-
tung verlangen. Auf Vertrauensschutz und die ord-
nungsgemäße Anmeldung der Förderung oder der Bei-
hilfenregelung bei der EU-Kommission können sich die 
Begünstigten in der Regel nicht berufen.43 Verträge, die 
gegen das beihilfenrechtliche Durchführungsverbot 
verstoßen, sind nichtig.44

Aufgrund der vielfältigen Befugnisse von EU-Kommis-
sion und Wettbewerbern ist das Beihilfenrecht ein mit-
unter sehr „scharfes Schwert“. Alle Beteiligten – staat-
liche Behörden, zwischengeschaltete Einrichtungen 
und Zuwendungsempfänger – sollten frühzeitig not-
wendige Anpassungen vornehmen und/oder mit der 
EU-Kommission beihilfenkonforme Lösungen gemäß 
den nachfolgenden Maßgaben suchen. 
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E. Herstellung von Beihilfenkonformität / 
 Freistellungen und Ausnahmen

45 Da das Notifizierungsverfahren für Zuwendungen an die Freie Wohlfahrtspflege in der Praxis (bislang) und nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Rolle gespielt hat, wird an dieser Stelle nur zur Wahrung der Vollständigkeit hierauf eingegangen.

46 Von Wallenberg/Schütte in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 71. EL August 2020, Art. 108, Rn. 8.
47 Verordnung (EU) 2015/1589 vom 13.7.2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 AEUV.
48 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=DE) vom 17.6.2014 zur 

Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV.
49 Im Folgenden nicht abschließend einige Beispiele.
50 Vgl. oben Teil C. II. 2. zur wirtschaftlichen Einheit, S. 6f.
51 S. Art. 2 Nr. 26, Art. 7 AGVO.
52 Weitere Hinweise zur Kumulierung mit Beihilfen, die zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie gewährt werden, s.u. Teil F. I. 3. Kumulierun-

gen von „Corona-Beihilfen“ mit anderen Beihilfen, S. 18 ff.

Sind die Tatbestandsmerkmale des Art. 107 Abs. 1 
AEUV erfüllt und liegt somit eine Beihilfe vor, ist zu prü-
fen, wie diese Beihilfe rechtmäßig, das heißt beihilfen-
konform gewährt werden kann. Hier gibt es verschie-
dene Möglichkeiten an sogenannten Freistellungen 
beziehungsweise Ausnahmen, welche die Gewährung 
einer Beihilfe rechtfertigen.

I. Notifizierungsverfahren gemäß Art. 108  
Abs. 3 AEUV45

Gemäß Art. 108 Abs. 3 AEUV ist die EU-Kommission 
von den Mitgliedstaaten über jede beabsichtigte Ein-
führung oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig 
zu unterrichten, dass sie sich dazu äußern kann. Zweck 
dieser Präventivkontrolle ist, dass die EU-Kommission 
vor der beabsichtigten Einführung oder der Umgestal-
tung von Beihilfen ausreichend Zeit hat, diese zu prü-
fen.46 Einzelheiten dieses Verfahrens regelt die Beihilfe-
verfahrensverordnung.47

Die EU-Kommission beschließt gemäß den von ihr 
dazu erlassenen Leitlinien (z.B. für Umweltschutz, 
Landwirtschaft, Transport, Forschung etc.), ob sie die 
Beihilfe für vereinbar mit dem Binnenmarkt erklärt (Art. 
107 Abs. 3 AEUV).

II. Freistellung nach der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung (AGVO)48

Gemäß Art. 2 AGVO sind bestimmte in dieser Verord-
nung genannte Beihilfen von der oben genannten Noti-
fizierungspflicht freigestellt und im Sinne von Art. 107 
Abs. 2 und 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
(und somit beihilfenkonform), wenn sie nach Maßgabe 
der AGVO freigestellt werden.

Die AGVO beinhaltet einen Katalog an Maßnahmen, die 
in sogenannte Beihilfegruppen ab Art. 13 ff. AGVO 
zusammengefasst sind:49

Darunter zählen etwa Beihilfen für kleine und mittlere 
Unternehmen (sog. KMU) gemäß Art. 17 ff. AGVO, 
wobei die KMU im Anhang I der AGVO genauer defi-
niert werden. Besonders zu beachten ist hier Art. 3 
Abs. 3 des Anhangs I der AGVO: Die Definition von 
„Verbundunternehmen“ folgt dem Verständnis des 
„funktionalen Unternehmensbegriffs“ im Sinne von Art. 
107 Abs. 1 AEUV.50 

Des Weiteren können gemäß Art. 32 und 33 AGVO unter 
den dort genannten Voraussetzungen Beihilfen in Form 
von Lohnkostenzuschüssen für die Einstellung benach-
teiligter Arbeitnehmer oder für die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern mit Behinderungen freigestellt werden.

Art. 34 AGVO erlaubt zudem die Freistellung von Beihil-
fen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern mit Behinderungen verursachten Mehr-
kosten.

Neben den sonstigen allgemeinen und gruppenspezifi-
schen Freistellungsvoraussetzungen der AGVO ist ins-
besondere die sogenannte „Beihilfeintensität“51 zu nen-
nen. Diese bestimmt, wie hoch der prozentuale Anteil 
an Gesamtkosten einer Maßnahme mit Beihilfen finan-
ziert werden können. 

Für die Kumulierung mehrerer Beihilfen, die auf Grund-
lage der AGVO freigestellt werden, gilt die Kumulie-
rungsvorschrift nach Art. 8 AGVO.52

III. Freistellung bei sogenannten „De-minimis-Bei-
hilfen“

Häufig begegnet Verbänden, Trägern und Einrichtun-
gen der Freien Wohlfahrtspflege das Beihilfenrecht in 
Verbindung mit sogenannten „De-minimis-Beihilfen“.

De-minimis-Beihilfen sind Zuwendungen, die zwar 
grundsätzlich die Tatbestandsvoraussetzungen des 
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Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllen, aber hinsichtlich ihrer 
Höhe als so gering gelten, dass ihnen „die Wirkung 
abgesprochen wird, den Handel tatsächlich zu beein-
trächtigen und/oder den Wettbewerb zu verfälschen 
bzw. zu verfälschen drohen.“53 Solche Beihilfen sind 
dann von der Notifizierungspflicht ausgenommen und 
können beihilfenkonform geleistet werden, wenn 
gewisse Vorschriften beachtet werden.

Zunächst ist die sogenannte „Allgemeine De-minimis-
Verordnung“54 zu nennen. Diese gilt gemäß Art. 1 der 
Verordnung grundsätzlich für Beihilfen aller Wirt-
schaftszweige mit wenigen Ausnahmen, die für die 
Freie Wohlfahrtspflege aber kaum von Belang sein 
dürften. Darüber hinaus gibt es weitere, sektorspezifi-
sche Verordnungen, welche die Freistellung von De-
minimis-Beihilfen in diesen entsprechenden Bereichen 
regeln. Hier ist für die Freie Wohlfahrtspflege die soge-
nannte. „DAWI-De-minimis-Verordnung“55 von großer 
Bedeutung. 

1. Freistellung nach der Allgemeinen De-minimis-
Verordnung (1407/2013)

Der zulässige Höchstbetrag (oft auch „Schwellenwert“ 
genannt), der auf Grundlage dieser Verordnung beihil-
fenkonform gewährt werden darf, beträgt nach Art. 3 
Abs. 2 der Verordnung 200.000,– EUR in drei Steuer-
jahren. Ist dieser Höchstbetrag innerhalb dieses Zeit-
raums durch die Gewährung einer oder mehrerer De-
minimis-Beihilfen erreicht, können weitere 
De-minimis-Beihilfen auf Grundlage dieser oder ande-
rer De-minimis-Verordnungen für dieselben beihilfefä-
higen Kosten nicht mehr freigestellt werden (vgl. Art. 3 
Abs. 7 und Art. 5 Abs. 2 der Verordnung). 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 a.E. der Verordnung wird die (De-
minimis-)Beihilfe erst gewährt, „nachdem [der Beihilfen-
geber] von dem betreffenden Unternehmen eine Erklä-
rung in schriftlicher oder elektronischer Form erhalten 
hat, in der dieses alle anderen ihm in den beiden vor-
angegangenen Steuerjahren sowie im laufenden Steu-
erjahren gewährten De-minimis-Beihilfen angibt, für die 
die vorliegende oder andere De-minimis-Verordnungen 
gelten.“ Diese Erklärung wird in der Regel De-minimis-
Erklärung (seltener: -Bescheinigung) genannt.56

Zwar ist die Gewährung von Beihilfen gemäß der (allge-
meinen) De-minimis-Verordnung im Vergleich zu den 
übrigen beihilfenrechtlichen Ausnahmen und Freistel-

53 Von Wallenberg/Schütte in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 71. EL August 2020, Art. 107, Rn. 80.
54 EU-Verordnung Nr. 1407/2013 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=DE) vom 18.12.2013 

über die Anwendung der Art. 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen.
55 EU-Verordnung Nr. 360/2012 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0360&from=DE) vom 25.4.2012 über 

die Anwendung der Art. 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die DAWI erbringen.
56 Eine Mustervorlage kann bspw. auf der Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums heruntergeladen werden (https://www.exist.de/Sha-

redDocs/Downloads/DE/Projektantrag/Muster-De-minimis-Bescheinigung.html – Stand: 8.7.2015).
57 Weitere Hinweise zur Kumulierung mit Beihilfen, die zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie gewährt werden, s.u. Teil F. I. 3. Kumulierun-

gen von „Corona-Beihilfen“ mit anderen Beihilfen, S. 18.
58 Vgl. Erwägungsgrund (6) der DAWI-De-minimis-VO.

lungen verhältnismäßig einfach und wird daher nach 
unserer Kenntnis auch häufig von Zuwendungsgebern 
für die Freistellung von (beihilfenrelevanten) Zuwendun-
gen genutzt. Zuwendungsempfänger sollten nichtsdes-
totrotz nicht gleich „blind“ eine De-minimis-Erklärung 
abgeben, wie das folgende Beispiel zeigt.

Praxisbeispiel: Abgabe einer De-minimis-Erklärung
Eine Stiftung zur Förderung ziviler Freiwilligentätigkeit 
verlangt vor einer Förderung die Abgabe eines mehr-
seitigen Antrags, der zu einem Großteil durch Ankreu-
zen auszufüllen ist. Ein Punkt dieses Antrags lautet: 
„Der Antragsteller ist ein Unternehmen i.S.v. Art. 107 
Abs. 1 AEUV“, der mit „ja“ oder „nein“ angekreuzt 
werden kann. Im Falle von „ja“ wird man gebeten, 
eine De-minimis-Erklärung auszufüllen, die dem 
Antrag anhängt. Eine ausführliche Prüfung, ob im Ein-
zelfall eine Beihilfe tatsächlich vorliegt, erfolgt nicht.

Wird beispielsweise eine De-minimis-Erklärung abge-
geben, ohne vorher zu prüfen, ob die Zuwendung tat-
sächlich alle Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe erfüllt 
(und nicht nur etwa das Merkmal des „Unternehmens“), 
kann das mitunter dazu führen, dass der Höchstbetrag 
für De-minimis-Beihilfen in drei Steuerjahren durch 
Zuwendungen erreicht wird, die gar keine Beihilfen dar-
stellen und für die somit auch keine entsprechende 
Erklärung abzugeben wäre. Die Gewährung von (weite-
ren) De-minimis-Beihilfen in diesen drei Steuerjahren 
kann dann mit Verweis auf den bereits erreichten 
Höchstbetrag abgelehnt werden.

Für die Kumulierung mehrerer Beihilfen, die auf Grund-
lage einer De-minimis-Verordnung freigestellt werden, 
gelten die Kumulierungsregeln gemäß Art. 5 Abs. 1 
und 2 der (allg.) De-minimis-Verordnung.57

2. Freistellung nach der DAWI-De-minimis-Verord-
nung (360/2012)

Die DAWI-De-minimis-Verordnung ist in vielen Teilen 
der Allgemeinen-De-minimis-Verordnung ähnlich, gilt 
aber spezifisch nur für Beihilfen für die Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse.58 

Der wohl wichtigste Unterschied zu der Allgemeinen-
De-minimis-Verordnung besteht darin, dass Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Höchst-
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betrag von 500.000,– EUR in drei Steuerjahren geför-
dert werden dürfen. Darüber hinaus gilt gemäß Art. 3 
Abs. 1 der Verordnung wie im Falle einer Freistellung 
nach der Allgemeinen-De-minimis-Verordnung auch 
hier, dass der Beihilfeempfänger eine De-minimis-
Erklärung abgeben muss. 

Die Geltungsdauer gilt der DAWI-De-minimis-Verord-
nung läuft derzeit bis zum 31.12.2023.59

Auch bei einer Freistellung auf Grundlage der DAWI-
De-minimis-Verordnung sollte im Vorfeld geprüft wer-
den, ob es sich bei der in Rede stehenden Zuwendung 
überhaupt um eine Beihilfe handelt.

Neben einer genauen Prüfung, ob es sich bei der 
Zuwendung um eine Beihilfe handelt, sollte in vielen 
Fällen zudem geprüft werden, ob eine Freistellung auf 
Grundlage der DAWI-De-minimis-Verordnung vorgese-
hen ist bzw. hinsichtlich der spezifisch geförderten 
Tätigkeit in Betracht kommt. In einigen Fällen mag dem 
Zuwendungsgeber nicht bewusst sein, dass es diesen 
„Sonderfall“ für Dienstleistungen von allgemeinem Inte-
resse überhaupt gibt.

Praxisbeispiel: De-minimis-Beihilfen für die 
Erbringung von DAWI
Eine Einrichtung in unmittelbarer Nähe zu den Nieder-
landen beantragt eine Zuwendung in Höhe von 
400.000,– EUR für den Ausbau eines Pflegeheims, 
das von der Einrichtung betrieben wird. Bislang hat 
die Einrichtung keine De-minimis-Beihilfen erhalten. 
Der Zuwendungsgeber teilt mit Verweis auf die Allge-
meine-De-minimis-Verordnung mit, dass nur eine 
Zuwendung in Höhe von maximal 200.000,– EUR 
gewährt werden könne und bittet die Einrichtung um 
Abgabe einer De-minimis-Erklärung.

Für die Kumulierung mehrerer Beihilfen, die auf Grund-
lage einer De-minimis-Verordnung freigestellt werden, 
gelten die Kumulierungsregeln gemäß Art. 2 Abs. 6, 7 
und 8 der DAWI-De-minimis-Verordnung.60 Auch der 
kumulierte Höchstbetrag darf aber den Schwellenwert 
von 500.000,– EUR (Art. 2 Abs. 2 der DAWI-De-mini-
mis-Verordnung) nicht übersteigen.

59 Vgl. Verordnung (EU) 2020/1474 vom 13.10.2020 zur Änderung der Verordnung 360/2012 hinsichtlich der Verlängerung der Geltungsdauer 
und einer befristeten Ausnahmeregelung für Unternehmen in Schwierigkeiten zur Berücksichtigung der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie.

60 Weitere Hinweise zur Kumulierung mit Beihilfen, die zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie gewährt werden, s.u. Teil F. I. 3. Kumulierun-
gen von „Corona-Beihilfen“ mit anderen Beihilfen, S. 18

61 Beschluss der Kommission K(2011) 9380 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0021&from=de) vom 
20.12.2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 AEUV auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter 
Unternehmen, die mit der Erbringung von DAWI betraut sind.

62 Vgl. oben, Teil C. III. Exkurs zur Altmark-Trans-Entscheidung, S. 8.
63 Vgl. oben, Teil C. III. Exkurs zur Altmark-Trans-Entscheidung, vierte Voraussetzung, S. 9 f..

IV. Freistellung nach dem sog. „DAWI-Freistellungs-
beschluss“

Ferner kommt insbesondere bei besonders hohen Bei-
hilfen mitunter eine Freistellung auf Grundlage des sog. 

„DAWI-Freistellungsbeschlusses“61 in Betracht. Dieser 
Beschluss greift die Altmark-Trans-Entscheidung62 des 
EuGH auf und konkretisiert, unter welchen Vorausset-
zungen eine Befreiung von der Notifizierungspflicht 
nach Art. 108 Abs. 3 AEUV im Falle von Beihilfen für 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse möglich ist.

Der wohl wichtigste Unterschied zwischen den Voraus-
setzungen, die der EuGH in der Altmark-Trans-Ent-
scheidung vorgegeben hat und denen des DAWI-Frei-
stellungsbeschlusses ist, dass im Falle des 
DAWI-Freistellungsbeschlusses nur die ersten drei Vor-
aussetzungen für eine Freistellung erfüllt sein müssen: 

1. Betrauung des Zuwendungsempfängers mit der 
Erbringung einer DAWI und klare Definition der damit 
verbundenen Verpflichtungen,

2. Bestimmung der Ausgleichsparameter,

3. Festlegung, dass der Ausgleich unter Berücksichti-
gung eines angemessenen Gewinns nicht über die 
tatsächlichen Kosten der Erfüllung der DAWI hinaus-
gehen darf.

Bei einer Freistellung auf Grundlage des DAWI-Freistel-
lungsbeschlusses ist somit keine (aufwendige) Bestim-
mung des Unternehmens, welches die DAWI erbringen 
soll, etwa im Wege einer Kostenanalyse, notwendig.63 

Während bei Ausgleichsleistungen, welche die Voraus-
setzungen aus der Altmark-Trans-Entscheidung erfül-
len, mangels des Tatbestands der Begünstigung schon 
keine Beihilfe vorliegt, stellen Zuwendungen, die mit-
hilfe des DAWI-Freistellungsbeschlusses freigestellt 
werden, Beihilfen dar, die aber bei Vorliegen der spezi-
fischen Voraussetzungen dieses Beschlusses rechtmä-
ßig sind.

Darüber hinaus gilt gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a) der 
DAWI-Freistellungsbeschluss für die Freistellung von 
Ausgleichsleistungen für DAWI bis zu einem Höchstbe-
trag von 15 Mio. EUR pro Jahr, wobei gemäß Art. 2 
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Abs. 1 lit. c) dieser Schwellenwert nicht für „Aus-
gleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur 
Deckung des sozialen Bedarfs im Hinblick auf Gesund-
heitsdienste und Langzeitpflege, Kinderbetreuung, den 
Zugang zum und die Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt, den sozialen Wohnungsbau sowie die 
Betreuung und soziale Einbindung sozial schwacher 
Bevölkerungsgruppen“ gilt. Hier ist kein Höchstbetrag 
vorgesehen.

Zusammenfassend enthält der DAWI-Freistellungsbe-
schluss somit spezifische Bestimmungen für 

1. den Anwendungsbereich des Beschlusses, Art. 2,

2. den konkreten Betrauungsakt, Art. 4,

3. Bestimmungen zu den Ausgleichsleistungen (unter 
Berücksichtigung eines angemessenen Gewinns), 
Art. 5, sowie

4. Bestimmungen zur Kontrolle von Überkompensation, 
Art. 6.

Der Betrauungsakt ist die Handlungsform, welche die 
Details der Verpflichtung des Beihilfenempfängers 
regelt. In Deutschland dürften üblicherweise Verwal-
tungsakte gemäß § 35 S. 1 VwVfG oder öffentlich-
rechtliche Verträge nach den §§ 54 ff. VwVfG für die 
Regelung von Betrauungsakten eingesetzt werden.

Der Betrauungsakt muss gemäß Art. 4 des Beschlus-
ses unter anderem zwingende Bestimmungen zum 
Gegenstand und Dauer der Verpflichtung zur DAWI 
enthalten, das begünstigte Unternehmen und gegebe-
nenfalls betreffende Gebiet nennen, den Ausgleichs-
mechanismus und die Berechnung, Überwachung und 
etwaige Änderung von Ausgleichsleistungen beschrei-
ben, Maßnahmen zur Vermeidung und Rückforderung 
von Überkompensationszahlungen beinhalten und 
ausdrücklich auf den DAWI-Freistellungsbeschluss 
 verweisen.

Es gibt europarechtlich keine Vorgaben hinsichtlich der 
Form des Betrauungsakts.64 In Deutschland ist etwa 
die Gestaltung in Form eines öffentlich-rechtlichen Ver-

64 Vgl. Burgi, „Die Handlungsformkategorie des Betrauungsakts im EU-Beihilferecht“, EuZW 2017, 90.
65 Siehe Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 12/2018 vom 28.3.2018, S. 206 ff. Ein Musterbetrauungsakt ist in Anlage 11a, S. 226 zu finden, 

https://www.niedersachsen.de/politik_staat/gesetze_verordnungen_und_sonstige_vorschriften/verkundungsblatter_vorjahre/niedersaechsi-
sches-ministerialblatt-2018-172883.html.

66 Vgl. Schreiben der EU-Kommission an die Bundesregierung C(2017) 7686 final, vom 23.11.2017, Rz. 32, abrufbar unter https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/cases/271227/271227_1946611_57_4.pdf.

67 S.a. Soltész/Wagner, „Wann werden ‚Altbeihilfen‘ zu ‚Neubeihilfen‘?“, EuZW 2013, 856.
68 EuG, Entscheidung vom 14.4,2021 – Az. T-69/18, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3512CD3A1DCE-

FA9DFFF554453FCEA984?text=&docid=239867&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2416956.

trags oder Verwaltungsakts denkbar, wobei letzterer in 
der Praxis wohl häufiger vorkommen dürfte.

Praxisbeispiel: Betrauung der niedersächsischen 
Wohlfahrtsverbände
Auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes zur 
Förderung der Freien Wohlfahrtspflege erhalten die 
niedersächsischen Wohlfahrtsverbände Zuwendun-
gen für ihre Arbeit. Seit dem Jahr 2018 werden diese 
Zuwendungen auf Grundlage von Betrauungsakten 
beihilfenrechtlich freigestellt, die nach den Vorausset-
zungen des DAWI-Freistellungsbeschlusses geschaf-
fen wurden und konkret die Ausgleichsleistungen für 
die Erbringung bestimmter DAWI festlegen. Die 
Betrauungsakte sind öffentlich im Ministerialblatt des 
Landes Niedersachsen (Nr. 12/2018) einsehbar.65

V. Ausnahme: Bestehende Beihilfen

In sehr seltenen Fällen handelt es sich bei Zuwendun-
gen oder anderen Beihilfen um sogenannte „beste-
hende Beihilfen“ („Altbeihilfe“), die schon vor Inkrafttre-
ten des EWG-Vertrags am 1. Januar 1958 bestanden 
haben. Solche „bestehenden“ und seither im Kern 
nicht veränderten Beihilfen bleiben grundsätzlich unan-
getastet (vgl. Art. 108 Abs. 1 AEUV) und müssen der 
EU-Kommission nicht notifiziert werden. 

Für Deutschland bedeutet das, dass als bestehende 
Beihilfen nur solche gelten, die bereits vor dem 1. 
Januar 1958 bestanden.66 Entscheidend ist zudem, 
dass der Kern der Regelung auf der die bestehende 
Beihilfe beruht oder die bestehende Beihilfe selbst in 
der Zwischenzeit nicht so wesentlich verändert wurde, 
dass eine Umgestaltung im Sinne von Art. 108 Abs. 3 
S. 1 AEUV anzunehmen ist und sie zu einer „neuen 
Beihilfe“ gemäß Art. 1 lit. c) der Beihilfeverfahrensord-
nung wird.67

Praxisbeispiel: EuG-Entscheidung zu bestehenden 
Beihilfen (Verband Deutscher Alten- und Behin-
dertenhilfe und CarePool Hannover GmbH)68

Private Wettbewerber der Freien Wohlfahrtspflege in 
Niedersachsen hatten im Jahr 2018 vor dem Gericht 
der EU (EuG) gegen die Europäische Kommission 
geklagt, weil diese die Landesförderung der Freien 
Wohlfahrt in Niedersachsen, die auf Grundlage des 
Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung der Freien 
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Wohlfahrtspflege beruht, nach Abschluss eines Vor-
verfahrens für beihilfenkonform und somit rechtmäßig 
erklärt hatte.69 Die Kläger vertraten die Auffassung, 
dass es sich um unzulässige Beihilfen für die Freie 
Wohlfahrt handele, die auch nicht mehr unter den 
Bestandschutz der sogenannten „bestehenden Bei-
hilfe“ fielen. Das Gericht hat die Klage abgewiesen: 
Die Kommission habe zutreffend entschieden, dass 
die Förderung in ähnlicher Form bereits seit 1956 
bestehe und seither nicht maßgeblich geändert wurde. 

Voraussetzung des Bestandsschutzes ist, dass keines 
der grundlegenden Finanzierungselemente, namentlich

69 Vgl. auch Praxisbeispiele oben Teil C. II. 1., S. 6 und Teil E. IV., S. 14 f.
70 Vgl. Rz. 191 ff. und 200 der EuG-Entscheidung vom 14.4.2021 – Az. T.69/18.

• der Kreis der Begünstigten,

• das Ziel der finanziellen Unterstützung,

• die den Begünstigten übertragene Gemeinwohlaufgabe,

• die Quelle der Unterstützung und

• der ausgekehrte Betrag (eine Änderung von unter 
20% des ursprünglichen, wohl inflationsbereinigten 
Betrags von 1956/57 wird nicht als wesentlich ange-
sehen)

wesentlich geändert wurden.70
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F. „Besondere“ Beihilfen

71 In diesem Zusammenhang wird auf den lesenswerten Beitrag von Bartosch/Berghofer verwiesen: „Die Covid-19-Beihilfemaßnahmen in 
Deutschland“, EuZW 2020, 453.

72 Mittteilung C(2020) 1863 vom 19.3.2020.
73 Die konsolidierte Fassung des befristeten Rahmens vom 28.1.2021 finden Sie unter https://ec.europa.eu/competition-policy/system/

files/2021-03/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_de.pdf, eine Übersicht über die Maßnahmen der EU-
Kommission im Beihilfenrecht zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie unter https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/
covid_19.html.

74 Vgl. Punkt 5 Rz. 93 der konsolidierten Fassung des befristeten Rahmens vom 28.1.2021. Am 30.9.2021 hat die EU-Kommission eine Verlän-
gerung bis 30.6.2022 angekündigt (s. https://ec.europa.eu/germany/news/20210930-kommission-verlaengerung-staatliche-beihilfen_de).

75 Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass auch hier nicht ausgeschlossen werden kann, dass es weitere relevante Maßnahmen gibt und sich die 
Regelungen kurzfristig ändern können.

76 Die ausführlichen Voraussetzungen finden Sie unter Punkt 3.1, Rz. 22 der konsolidierten Fassung des befristeten Rahmens vom 28.1.2021.
77 Siehe Dritte Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 23.11.2020, https://

www.bundesanzeiger.de/pub/publication/0pIIwHzFTKyV57f9e4B/content/0pIIwHzFTKyV57f9e4B/BAnz%20AT%2003.12.2020%20B2.
pdf?inline. Diese Regelung beinhaltet noch nicht die Anhebung der Höchstgrenze von 800.000,– EUR auf 1,8 Mio. EUR und eine Gültigkeit 
nur bis zum 30.6.2021.

78 Siehe Regelung zur Gewährung von Unterstützung für ungedeckte Fixkosten im Geltungsbereich der Bunderepublik Deutschland im Zusam-
menhang mit dem Ausbruch von Covid-19 vom 20.11.2020, https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Down-
loads/bundesregelung-fixkostenhilfe-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3. Diese Regelung beinhaltet noch nicht die Anhebung der 
Höchstgrenze von 3 Mo. EUR auf 10 Mio. EUR und eine Gültigkeit nur bis zum 30.6.2021.

79 Siehe Informationsseite für Informationen für kleine, mittlere und große Unternehmen, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/
kleine-mittlere-grosse-unternehmen.html. 

Im Folgenden wird auf einige „besondere“ Beihilfen 
hingewiesen, die für die Freie Wohlfahrtspflege in jün-
gerer Vergangenheit von Bedeutung waren bezie-
hungsweise es noch sind.

I. Beihilfen zur Bewältigung der Coronavirus-
Pandemie als Ausnahme gemäß Art. 107 Abs. 3 
lit. b) Alt. 2 AEUV71

Zur Bewältigung der durch die Coronavirus-Pandemie 
ausgelösten schweren Wirtschaftskrise hat die EU-
Kommission einen umfassenden „befristeten Rahmen 
für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 
angesichts des derzeitigen Ausbruchs von Covid-19“ 
veröffentlicht.72 Dieser Rahmen wurde in der Zwischen-
zeit mehrfach aktualisiert, zuletzt am 28.1.2021.73 Er gilt 
nach derzeitigem Stand bis zum 31.12.2021 und wird 
voraussichtlich bis mindestens zum 30.6.2022 verlän-
gert.74 Für die Freie Wohlfahrtspflege sind insbeson-
dere die folgenden Regeln aus dem befristeten Rah-
men relevant.75

1. „Kleinbeihilfen“

Der befristete Rahmen nennt etwa die Möglichkeit, 
sogenannte „begrenzte Beihilfebeträge“ zu gewähren. 
Demnach sieht die EU-Kommission Beihilfen als mit 
dem Binnenmarkt vereinbar, wenn sie bis zu 1,8 Mio. 
EUR je Unternehmen nicht übersteigen. Die Gewäh-
rung muss spätestens zum 31.12.2021 erfolgen.76

Die Bundesregierung hat auf dieser Grundlage die 
Bundesregelung Kleinbeihilfen („Kleinbeihilfenrege-
lung“) geschaffen, die die Freistellung entsprechender 
Beihilfen in Deutschland regelt.77

2. Beihilfen in Form von Unterstützung für unge-
deckte Fixkosten

Zudem sieht der befristete Rahmen die Möglichkeit vor, 
beihilfenrelevante Zuwendungen für aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie (ungedeckte) Fixkosten nach 
Maßgabe des Art. 107 Abs. 3 lit b) AEUV freizustellen, 
wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen:

• Die Beihilfe deckt ungedeckte Fixkosten, die im Zeit-
raum vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2021 
entstanden sind beziehungsweise entstehen und 
wird spätestens zum 31.12.2021 gewährt.

• Der Beihilfeempfänger hat im beihilfefähigen Zeit-
raum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahres-
zeitraum Umsatzeinbußen von mindestens 30 Pro-
zent erlitten.

• Die Beihilfeintensität übersteigt nicht 70 Prozent der 
ungedeckten Fixkosten, bei kleinen und Kleinstun-
ternehmen (im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung) nicht 90 Prozent.

• die Gesamtbeihilfe übersteigt in keinem Fall 10 Mio. 
EUR je Unternehmen.

Die Bundesregierung hat auf dieser Grundlage die 
Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 geschaffen, die 
die Gewährung entsprechender Beihilfen zur Beibrin-
gung ungedeckter Fixkosten regelt.78

Weitere Informationen zu Unterstützungsleistungen 
des Bundes zur Bewältigung der Coronavirus-Pande-
mie finden Sie etwa auf den Seiten des Bundeswirt-
schaftsministeriums.79



DIAKONIE TEXTE 07.2021
„Besondere“ Beihilfen

18

3. Kumulierungen von „Corona-Beihilfen“ mit 
anderen Beihilfen

Für die Kumulierung dieser sogenannten „Corona-Bei-
hilfen“ mit anderen Beihilfen (etwa solchen, die auf 
Grundlage einer De-minimis-Verordnung freigestellt 
werden) gelten verschiedene Maßgaben:

Für die Kumulierung von „Kleinbeihilfen“ und Beihilfen 
zur Unterstützung für ungedeckte Fixkosten gilt, dass 
eine Kumulierung mit anderen Beihilfen, die aufgrund 
der AGVO80 oder einer der De-minimis-Verordnungen81 
freigestellt werden, möglich ist, solange die jeweiligen 
Kumulierungsvorschriften eingehalten werden.82

Eine Übersicht hierzu finden Sie auch in den FAQ der 
Bundesregierung für die Beantragung von sogenann-
ten „Überbrückungshilfen“.83

Bei der Kumulierung von Kleinbeihilfe mit Beihilfen, die 
aufgrund der AGVO gewährt werden, ist insbesondere 
§ 8 Abs. 3 AGVO zu beachten, wonach auch bei einer 
Kumulierung die für die jeweilige Freistellung geltende 
Beihilfeintensität zu beachten ist.

II. (EU-)Fördermittel als Beihilfen

Grundsätzlich unterliegen auch Fördermittel aus dem 
EU-Haushalt, die von den nationalen Behörden nach 
eigenen förderrechtlichen Vorgaben zur Verfügung 
gestellt werden – etwa auf Basis des Europäischen 
Sozialfonds (ESF bzw. ESF+)84 – dem Beihilfenrecht.85 
Eine Freistellung beihilfenrelevanter Förderungen kann 
etwa auf Grundlage der „(DAWI-)De-minimis-Verord-
nung“ oder AGVO erfolgen.86 So werden beispielsweise 
Mittel aus dem für die Freie Wohlfahrtspflege relevanten 
ESF+-Programm „rückenwind+“ gemäß Art. 31 AGVO 
(„Ausbildungsbeihilfen“) freigestellt.

80 S. oben, Teil E II. S. 12.
81 S. oben, Teil E III. S. 12 ff.
82 Vgl. Mitteilung der EU-Kommission (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_fra-

mework_de.PDF) vom 3.4.2020 über die Änderung des Befristeten Rahmens für staatliche  Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts 
des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19, S. 2, Fußnote 2. Auf diese Mitteilung  verweist auch die Regelung zu Kumulierungen in § 3 Abs. 1 
der Bundes-Kleinbeihilfenregelung vom 23.11.2020.

83 Vgl. FAQ zu Beihilferegelungen (für alle Programme) Stand: 15.7.2021, Teil A) I. Frage 3, abrufbar unter https://www.ueberbrueckungshilfe-
unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Beihilferecht/faq-liste-beihilferecht.html?nn=1869828.

84 Alle EU-Fördermittel in geteilter Verwaltung unterliegen grundsätzlich dem Beihilfenrecht, vgl. oben C. I., S. 6.
85 Vgl. hierzu den lesenswerten Artikel von Fiebelkorn/Petzold, „EU-Förderung in geteilter Verwaltung – am Beispiel der Europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds“, EuR 2020, 536, Teil V. Exkurs: Beihilfenrechtliche Einordnung.
86 S.a. ESF-Förderregelungen für die Förderperiode 2014-2020 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, abrufbar unter https://www.

esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/Rechtliche-Grundlagen/Foerderregelungen/inhalt.html.
87 Vgl. Teil C. I., Tatbestandsmerkmal „staatliche Mittel“, S. 6.
88 Vgl. Förderrichtlinie Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen des Bundesumweltministeriums, Stand 27.10.2020, Punkt 1 S. 1, abrufbar 

unter https://www.z-u-g.org/fileadmin/user_upload/download_pdf/AnpaSo/foerderrichtlinie_AnpaSo.pdf; Allgemeine Informationen finden 
Sie unter https://www.bmu.de/themen/forschung-foerderung/foerderung/foerdermoeglichkeiten/details/klimaanpassung-in-sozialen-ein-
richtungen.

89 Vgl. Förderrichtlinie Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen, Punkt 6.2, S. 14 f. sowie S. 6 ff. und 11 f. oben.
90 Siehe Teil E III. S. 12 ff.
91 Siehe Teil E II. S. 12 f.

Nur jene EU-Haushaltsmittel, die von EU-Einrichtungen 
in direkter Mittelverwaltung zur Verfügung gestellt 
werden, sind keine „staatlichen Mittel“ im Sinne des 
Beihilfenverbots (Art. 107 Abs. 1 AEUV).87 

III. Beihilfen auf Grundlage des Förderprogramms 
„Klimaanpassungsmaßnahmen in sozialen Ein-
richtungen“

Das Förderprogramm „Klimaanpassungen in sozialen 
Einrichtungen“ ist ein Programm des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
und dient der Finanzierung „investiver Anpassungs-
maßnahmen einschließlich der hierfür erforderlichen 
Beratung, Konzepterstellung und Öffentlichkeitsarbeit 
in den sozialen Einrichtungen.“88

Die Förderrichtlinie geht unter Punkt 6.2 – Beihilfen-
rechtliche Grundlagen – auf die beihilfenrechtliche 
Bewertung einer Förderung ein. Insbesondere wird auf 
die Tatbestandsmerkmale gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV 
des „Unternehmens“ (d.h. ob eine wirtschaftliche Tätig-
keit vorliegt) und „Auswirkungen auf den Wettbewerb 
und Handel zwischen den Mitgliedstaaten“ Bezug 
genommen, mit dem Hinweis, dass mangels mindes-
tens eines dieser Merkmale eine Beihilfe in vielen Fäl-
len nicht vorliegen dürfte.89

Liegen nach Prüfung des konkreten Einzelfalls kumula-
tiv die Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe vor, kommt 
laut Förderrichtlinie eine Freistellung gemäß der (allge-
meinen) De-minimis-Verordnung90 sowie – je nach 
Maßnahme – der AGVO91 infrage. Zu prüfen wäre auch, 
ob im Einzelfall nicht auch andere Instrumente für die 
beihilfenrechtliche Freistellung (v. a. die DAWI-De-mini-
mis-VO) in Betracht kommen.
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G. Schlusswort und Danksagung

Am Ende der Lektüre dieser Orientierungshilfe konnten 
Sie hoffentlich den „praxisnahen Überblick“ gewinnen, 
der Ihnen zu Beginn angekündigt wurde und dieser zu 
Ihrem Verständnis des EU-Beihilfenrechts beitragen. 
Fragen, die Sie zu dieser komplexen Materie hatten, 
konnten bestenfalls beantwortet werden.

Und wenngleich nicht auszuschließen ist, dass neue 
Fragen hinzugekommen sind, sind wir zuversichtlich, 
dass diese Orientierungshilfe beim Umgang mit bei-
hilfenrechtlichen Problemstellungen auch in Zukunft 
weiterhilft. Wie Sie sicher festgestellt und an der ein 
oder anderen Stelle hier gelesen haben, kommt es im 
Beihilfenrecht immer auf den Einzelfall, die individuelle 
Zuwendung, an, um zu einem belastbaren Ergebnis 
und einer Entscheidung zu kommen, ob eine Beihilfe 
vorliegt. Gleichwohl ist die Prüfung anhand der vorge-
stellten Tatbestandsmerkmale immer dieselbe. Und 
werden im Falle einer Beihilfe die Ausnahmen und Inst-
rumente für eine Freistellung richtig und konsequent 
angewandt, sollten etwaige Hürden, die das Beihilfen-
recht schafft, überwunden werden können. 

Schließlich ist ratsam und mindestens genauso wichtig 
wie eine saubere rechtliche Prüfung des Sachverhalts, 
bei beihilferechtlichen Fragestellungen in Kontakt mit 
dem jeweiligen Zuwendungsgeber zu treten und gemein-
sam nach Lösungen zu suchen (denn die gibt es). 
Wenden Sie sich zudem auch an Ihren Diözesancaritas-
verband beziehungsweise diakonischen Landesver-
band oder die Landes- oder Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege. In der Regel treten 
auch bei den anderen Verbänden dieselben Fragen 
auf und wie so oft hilft sicher auch hier eine gemein-
same Befassung mit der Thematik. Und schließlich 
 stehen Ihnen auch der Deutsche Caritasverband und 

die Diakonie Deutschland sowie die jeweiligen EU- 
Vertretungen bei Fragen oder Problemen zur Seite.

Nichtsdestotrotz ist uns aber auch bewusst, dass es 
mit Blick auf die Weiterentwicklung des EU-Beihilfen-
rechts noch viel Raum für Verbesserungen gibt. Caritas 
und Diakonie tragen als Teil der Freien Wohlfahrtspflege 
maßgeblich zur Erfüllung des verfassungsrechtlich ver-
ankerten sozialstaatlichen Auftrags und der Daseins-
vorsorge in Deutschland bei. Unser Beitrag wird nicht 
etwa aus einem privatrechtlichen Synallagma begrün-
det, sondern ergibt sich aus unserem Grundverständnis 
der christlichen Nächstenliebe, insbesondere gegen-
über Menschen in Not. Wir setzen uns dafür ein, dass 
nicht zuletzt auch das EU-Beihilfenrecht es ermöglicht, 
auch in Zukunft diesen Auftrag bestmöglich verfolgen 
und erfüllen zu können. Ihre praktischen Erfahrungen 
mit diesem Rechtsgebiet helfen uns dabei. Daher sind 
wir – wie erwähnt – für Ihre Hinweise und Probleman-
zeigen auch in Zukunft dankbar. 

Schließlich geht ein besonderer Dank an einige Kolle-
ginnen und Kollegen, die bei der Erstellung dieser Ori-
entierungshilfe kritisch wie konstruktiv wertvolle Tipps 
und Hinweise gegeben haben, ohne die die Fertigstel-
lung kaum möglich gewesen wäre (in alphabetischer 
Reihenfolge: Herr Dr. Christopher Bangert, Herr Andreas 
Bartels, Frau Leonie Baumann, Herr Ulrich Förster, Herr 
Tobias Kutschka, Herr Malte Lindenthal, Frau Dr. Nata-
scha Sasserath-Alberti, Frau Dr. Gabriela Schneider, 
Frau Dr. Stephanie Scholz sowie Frau Anne Wagenführ. 
Unser Dank geht zudem an Herrn Dr. Ulrich Karpen-
stein, Partner und Rechtsanwalt der Kanzlei Redeker 
Sellner Dahs, für die finale Schlüssigkeitsprüfung die-
ser Orientierungshilfe.



DIAKONIE TEXTE 07.2021
(Weitere) Literaturempfehlungen

20

H. (Weitere) Literaturempfehlungen92

92 In chronologischer Reihenfolge der Verweise innerhalb dieser Orientierungshilfe (soweit auf diese verwiesen wird).
93 Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass sich die Rechtslage seit dem Erscheinungsdatum verändert hat und die Texte daher nur bedingt die 

aktuellen Gegebenheiten wiedergeben.

Bekanntmachung der EU-Kommission zum Begriff der 
staatlichen Beihilfe i.S.d. Art. 107 Abs. 1 AEUV vom 
19.7.2016, (2016/C 262/01).

Mitteilung der EU-Kommission über die Anwendung 
der Beihilfevorschriften der EU auf Ausgleichsleistun-
gen für die Erbringung von Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse vom 11.1.2012, 
(2012/C 8/02).

Leitfaden zur Anwendung der Vorschriften der Europäi-
schen Union über staatliche. Beihilfen, öffentliche Auf-
träge und den Binnenmarkt auf Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und insbeson-
dere auf Sozialdienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse vom 29.4.2013 sog. „DAWI-Leit-
faden“, (SWD (2013) 53 final/2).

Bartosch, Andreas; Berghofer, Michael, Die Covid-19- 
Beihilfemaßnahmen in Deutschland, EuZW 2020, 453.

Fiebelkorn, Vera; Petzold, Hans-Arno, EU-Förderung in 
geteilter Verwaltung – am Beispiel der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds, Europarecht EuR 2020, 
536.

Burgi, Martin; Die Handlungsformkategorie des Betrau-
ungsakts im EU-Beihilferecht, Europäische Zeitschrift 
für Wirtschaftsrecht EuZW 2017, 90.

Soltész, Ulrich; Wagner, Christian, Wann werden „Alt-
beihilfen“ zu „Neubeihilfen“?, Europäische Zeitschrift 
für Wirtschaftsrecht EuZW 2013, 856.

Deutscher Caritasverband e. V. (Hrsg.), Europäisches 
Beihilfenrecht – Wettbewerbsregeln für soziale Dienste, 
Neue Caritas Spezial, Oktober 2012, abrufbar hier.93

Land Baden-Württemberg (Hrsg.), Leitfaden EU-Bei-
hilfenrecht: Band 1 – Grundlagen, Februar 2016, abruf-
bar hier.

Land Baden-Württemberg (Hrsg.), Leitfaden EU-Beihil-
fenrecht: Band 2 – KMU-Förderung und beihilfenrecht-
liche Standardinstrumente, Juli 2016, abrufbar hier.

Land Baden-Württemberg (Hrsg.), Leitfaden EU-Beihil-
fenrecht: Band 3 – DAWI und Infrastrukturfinanzierung, 
Dezember 2016, abrufbar hier.

Informationsseite des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie zu Beihilfenkontrollpolitik, abrufbar unter 
hier.

Informationsseite der Generaldirektion Wettbewerb der 
EU-Kommission zum EU-Beihilfenrecht (in englischer 
Sprache), abrufbar hier.

Verfasser:  Philip Hagedorn,  
Deutscher Caritasverband e. V.

Stand:  November 2021
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10.2019 Systeme für eine nationale Mindest sicherung in der EU – 
„minimum income“ – ein rechtlicher Rahmen auf der 
Ebene der Europäischen Union? 

09.2019  Einrichtungsstatistik 2018 – Statistik der Diakonie 
Deutschland Stand 01. 01. 2018

08.2019 Diakonisches Profil in der generalistischen Pflegeausbil-
dung – Integrative Bausteine zur Verankerung 
 diakonischer Haltung in die Curricula der  schulischen und 
praktischen  Ausbildung

07.2019 Einwanderungs politik und Einwanderungsgesetz gebung – 
Ein Diskussionspapier 

06.2019 Konzept für eine grund legende Pflege reform – Pflegevoll-
versicherung mit begrenzter  Eigenbeteiligung der Versi-
cherten 

05.2019 FAMILIE IM WANDEL – Die Rolle und Bedeutung der 
 allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie

04.2019 Diakonischer Corporate Governance Kodex (DGK) – in 
der von der Konferenz Diakonie und Entwicklung am 
18. Oktober 2018 verabschiedeten Fassung

03.2019 GEMEINSAM. VERANWORTLICH. – Kooperationen 
 zwischen diakonischen und gewerblichen Unternehmen 
aktiv gestalten

02.2019 Evangelische Identität und Pluralität – Perspektiven für 
die Gestaltung von Kirche und Diakonie in einer pluraler 
werdenden Welt

01.2019 Ergänzende Finanzierung diakonischer Unternehmen im 
Wettbewerb – Handreichung

11.2018 Pflegestatistik zum 15.12. 2015
10.2018 Neue Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben für 

 Menschen mit Behinderungen – im Licht der UN-Behin-
dertenrechtskonvention 
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